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Abstandsflächen für Lauben und andere Gebäude



Nicht zur Kolonie gehörendes Grundstück oder anderes Flurstück

Kolonie 

Weg

Abstandsflächen für Bäume und Anpflanzungen

0
,5

0
m

0,50m

Walnussbaum

3,00m

3,00m

Obstbaum

1,00m

1
,0

0
m

Nachbarrechtsgese zt
§ 27 Grenzabstände für Bäume und Sträucher

Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte eines Grundstücks haben mit Bäumen und Sträuchern folgende Mindestabstände von den

Nachbargrundstücken einzuhalten: 

1.mit Bäumen, und zwar

a) mit stark wachsenden Bäumen, insbesondere der Rotbuche, der Linde, der Platane, der Rosskastanie, der Stieleiche, der Pappel, der    

Weißbirke, der Douglasfichte und dem Walnussbaum ...............3,00 m,

b) mit Bäumen, die nicht unter Buchstabe a oder c fallen...........1,50 m,

c) mit nicht hochstämmigen Obstbäumen ...................................1,00 m,

2. mit Sträuchern...........................................................................0,50 m.

§ 28 Grenzabstände für Hecken

Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte eines Grundstücks haben mit Hecken von den Nachbargrundstücken folgende Mindestabstände 

einzuhalten:

1. mit Hecken über 2 m Höhe ...............1,00 m,

2. mit Hecken bis zu 2 m Höhe .............0,50 m.

§ 30 Berechnung des Abstandes

Der Abstand wird von der Mitte des Baumstammes, des Strauches oder der Hecke bis zur Grenzlinie gemessen, und zwar an der Stelle, an der die 

Pflanze aus dem Boden tritt. Bei Hecken, die aus mehreren Pflanzreihen bestehen, wird der Abstand von der Mitte der Reihe gemessen, die der 

Grenze am nächsten steht.

§ 31 Beseitigungsanspruch

Wird der vorgeschriebene Mindestabstand nicht eingehalten, so kann der Nachbar die Beseitigung der Anpflanzung verlangen. Der Eigentümer 

und der Nutzungsberechtigte des Grundstücks sind befugt, stattdessen die Anpflanzung auf ihrem Grundstück zurückzuschneiden, sofern auch 

auf diese Weise ein den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechender Zustand hergestellt werden kann. 

§ 32 Ausschluß des Beseitigungsanspruchs

Der Anspruch nach diesem Gesetz auf Beseitigung von Anpflanzungen, die die vorgeschriebenen Mindestabstände nicht einhalten, ist 

ausgeschlossen, wenn der Nachbar nicht bis zum Ablauf des fünften auf das Anpflanzen folgenden Kalenderjahres Klage auf Beseitigung 

erhoben hat. Für Hecken, die beim Anpflanzen den vorgeschriebenen Abstand einhalten, beginnt die Frist, wenn sie über die nach diesem Gesetz 

zulässige Höhe hinausgewachsen sind. 

Geltungszeitraum ab 01.01.197
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